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Gesetzentwurf 

Der Niedersächsische Ministerpräsident Hannover, den 10.05.2011 

Herrn 
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages 

Hannover 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

anliegend übersende ich den von der Landesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und 
der Versorgungsbezüge in den Jahren 2011 und 2012 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. Gleichzeitig 
beantrage ich, den Gesetzentwurf gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Nieder-
sächsischen Landtages sogleich an einen Ausschuss zu überweisen. 

Federführend ist das Finanzministerium. 

Mit freundlichen Grüßen 

David McAllister 
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_________________ 
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Entwurf 

Niedersächsisches Gesetz  
über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren  

2011 und 2012 

Artikel 1 

Niedersächsisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012 

(NBVAnpG 2011/2012) 

§ 1 

Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 
im Jahr 2011 

(1) Um 1,5 vom Hundert werden mit Wirkung vom 1. April 2011 erhöht 

1. die Grundgehaltssätze, 

2. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 
bis A 5, 

3. die Amtszulagen, auch soweit sie landesrechtlich geregelt sind, sowie die allgemeine Stellen-
zulage nach Nummer 27 der Vorbemerkungen der Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz 
(BBesG) in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I 
S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1466), 

4. die Anwärtergrundbeträge, 

5. die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) 

a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, 

b) in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter, 

6. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festge-
setzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

7. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Nummern 1 
und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach Nummer 2 b der Vorbemerkungen der Anlage II 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung, 

8. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge 
nach Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), 

9. die Anrechnungsbeträge nach Artikel 14 § 4 Abs. 2 des Reformgesetzes und 

10. die Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach Anlage 13 des Niedersächsischen Besoldungsge-
setzes in der Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 16. März 2011 (Nds. GVBl. S. 83). 

(2) Um 1,28 vom Hundert werden mit Wirkung vom 1. April 2011 der Auslandszuschlag und 
der Auslandskinderzuschlag erhöht. 

(3) 1Die Erhöhung nach Absatz 1 gilt entsprechend für Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger, deren Versorgungsbezügen eine Grundvergütung zugrunde liegt. 2Satz 1 gilt 
für Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungsgrup-
pe A 1 entsprechend. 3Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bun-
desbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden 
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ab 1. April 2011 um 1,4 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 einge-
treten ist. 4Satz 3 gilt entsprechend für 

1. Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfängern und 

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. 
5Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt um 
51,99 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Nummer 27 
Abs. 1 Buchst. a oder b der Vorbemerkungen der Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz bei Ein-
tritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 

§ 2 

Einmalzahlung im Jahr 2011 

(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter erhalten für den Monat April 2011 eine 
Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro, wenn sie an mindestens einem Tag dieses Monats Anspruch 
auf Dienstbezüge hatten. 

(2) 1§ 6 Abs. 1 und § 72a Abs. 1 Satz 1 BBesG gelten entsprechend. 2Maßgebend sind die am 
1. April 2011 geltenden Verhältnisse. 3Entstand der Anspruch auf Bezüge erst im Laufe des Monats 
April 2011, so sind die Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt maßgebend. 

(3) 1Die Zahlung bleibt bei sonstigen Besoldungsleistungen unberücksichtigt. 2Sie ist bei der 
Bemessung des Altersteilzeitzuschlags nach der Altersteilzeitzuschlagsverordnung zu berücksichti-
gen. 

(4) 1Die Zahlung wird jeder oder jedem Berechtigten nur einmal gewährt. 2Der Zahlung stehen 
gleich die dem Absatz 1 entsprechenden Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffent-
lichen Dienst des Landes. 

(5) Für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst sowie für die in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis Stehenden gelten die Absätze 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass 
die Einmalzahlung 120 Euro beträgt. 

(6) 1Am 1. April 2011 vorhandene Empfängerinnen und Empfänger von laufenden Versor-
gungsbezügen erhalten eine Einmalzahlung, die sich nach dem jeweils maßgebenden Ruhege-
haltssatz und den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus 
dem Betrag von 360 Euro ergibt. 2Bei Empfängerinnen und Empfängern von Mindestversorgungs-
bezügen gilt der jeweils maßgebende Mindestruhegehaltssatz. 

(7) 1Abweichend von Absatz 6 erhalten am 1. April 2011 vorhandene Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger nach § 1 Abs. 3 Satz 3 eine Einmalzahlung in Höhe von 
216 Euro. 2Witwen und versorgungsberechtigte geschiedene Ehefrauen erhalten 130 Euro, 
Empfängerinnen und Empfänger von Vollwaisengeld 43 Euro und Empfängerinnen und Empfänger 
von Halbwaisengeld 26 Euro. 3Empfängerinnen und Empfänger von Unterhaltsbeiträgen nach Dis-
ziplinar- und Gnadenrecht erhalten keine Einmalzahlung. 

(8) 1Die Einmalzahlungen nach Absatz 1 und nach den Absätzen 6 und 7 werden nicht ne-
beneinander gewährt; dies gilt auch bei mehreren Ansprüchen nach einer dieser Rechtsnormen. 
2Der Anspruch aus einem Dienstverhältnis geht dem Anspruch aus einem Rechtsverhältnis als Ver-
sorgungsempfängerin oder Versorgungsempfänger vor. 3Der Anspruch aus einem späteren 
Rechtsverhältnis als Versorgungsempfängerin oder Versorgungsempfänger geht einem Anspruch 
aus einem früheren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfängerin oder Versorgungsempfänger 
vor. 4Bei einem Zusammentreffen von Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung bemisst sich die 
Einmalzahlung nach dem Ruhegehalt. 5Ruhens- und Anrechnungsvorschriften sowie Vorschriften 
über die anteilige Kürzung sind nicht anzuwenden. 
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§ 3 

Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge im Jahr 2012 

(1) 1Um 1,9 vom Hundert werden ab 1. Januar 2012 die sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Be-
zügebestandteile und die Versorgungsbezüge nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 erhöht. 2Anschließend 
werden ab 1. Januar 2012 die Grundgehaltssätze und Grundvergütungen um 17 Euro und die An-
wärtergrundbeträge um 6 Euro erhöht. 3Die Versorgungsbezüge, die sich aus § 1 Abs. 3 Sätze 3 
und 4 ergeben, werden ab 1. Januar 2012 um 1,8 vom Hundert erhöht; die in Satz 2 genannte Er-
höhung gilt nicht für diese Versorgungsbezüge. 4Das sich aus § 1 Abs. 3 Satz 5 ergebende Grund-
gehalt vermindert sich ab 1. Januar 2012 um 52,98 Euro. 

(2) Um 1,62 vom Hundert werden ab 1. Januar 2012 der Auslandszuschlag und der Auslands-
kinderzuschlag erhöht. 

§ 4 

Mitglieder der Niedersächsischen Landesregierung 

§ 2 gilt entsprechend für die Mitglieder und die ehemaligen Mitglieder der Niedersächsischen 
Landesregierung und ihre Hinterbliebenen. 

Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 

Die Anlagen 2 bis 13 (zu § 12 Abs. 1) des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes in der 
Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 16. März 2011 (Nds. GVBl. S. 83), erhalten folgende Fassung: 
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Gültig ab 1. April 2011 

2. Besoldungsordnung B 

 

 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besoldungsgruppe 

B 1 5 376,52

B 2 6 251,17

B 3 6 621,42

B 4 7 009,26

B 5 7 454,19

B 6 7 874,35

B 7 8 283,07

B 8 8 709,05

B 9 9 146,71

B 10 10 772,95

 
 
 
 
 
Gültig ab 1. April 2011 

3. Besoldungsordnung W 
 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besoldungs-
gruppe 

W 1 W 2 W 3 

 3 732,08 4 260,26 5 168,64 
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Anlage 4 
 

Gültig ab 1. April 2011 

Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Einstiegsamt, in das die Beamtin oder der Beamte im Vorberei-
tungsdienst nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittel-
bar eintritt 

Grundbetrag 

A 2 bis A 4 793,79 

A 5 bis A 8 912,20 

A 9 bis A 11 965,14 

A 12 1 102,20 

A 13 1 133,38 

A 13 + Zulage  

(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B)  

oder R 1 1 167,63 
 

 

 9 



Niedersächsischer Landtag − 16. Wahlperiode Drucksache 16/3600 neu 

 

Anlage 5 
 

Gültig ab 1. April 2011 

Familienzuschlag 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Stufe 1 
(§ 40 Abs. 1 BBesG)

Stufe 2 
(§ 40 Abs. 2 BBesG) 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 109,26 207,39 

übrige Besoldungsgruppen 114,74 212,87 
 

 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  

für das zweite zu berücksichtigende Kind um 98,13 Euro, 

für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 251,28 Euro. 

 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,  

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und 

in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro. 

 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungs-
gruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
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Anlage 6 
 

Gültig ab 1. April 2011 
 

Amtszulagen und allgemeine Stellenzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Amtszulagen 

Dem Grunde nach geregelt in   

Bundesbesoldungsordnungen A und B  

V o r b e m e r k u n g e n   

Nummer 21 193,40 

Besoldungsgruppe Fußnote   

A 2 1 33,34 

 3 61,48 

A 3 1, 5 61,48 

 2 33,34 

 7 31,06 

A 4 1, 4 61,48 

 2 33,34 

 5 6,69 

A 5 3 33,34 

 4, 6 61,48 

A 6 6 33,34 

A 7 2 41,38 

 5 50 v. H. des jeweiligen Unter-
schiedsbetrages zum Grund-
gehalt der Besoldungsgruppe 
A 8 

A 8 2 53,34 

A 9 2, 3, 6 248,20 

A 12 7, 8 144,16 

A 13 6 115,29 

 7 172,93 

11, 12, 13 252,23 

A 14 5 172,93 

A 15 7 172,93 

 11 



Niedersächsischer Landtag − 16. Wahlperiode Drucksache 16/3600 neu 

 

 

Bundesbesoldungsordnung R    

Besoldungsgruppe Fußnote   

R 1 1, 2 191,19 

R 2 3 bis 8, 10 191,19 

R 3 3 191,19 
 
Allgemeine Stellenzulage 
 
Dem Grunde nach geregelt in  

Bundesbesoldungsordnungen A und B  

V o r b e m e r k u n g e n   

Nummer 27  

Absatz 1  

Buchstabe a  

Doppelbuchstabe aa 17,85 

Doppelbuchstabe bb 69,83 

Buchstabe b 77,62 

Buchstabe c 77,62 

Absatz 2   

Buchstabe a   

Doppelbuchstabe bb 52,00 

Buchstabe b und c 77,62 
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Anlage 7 
 

Gültig ab 1. April 2011 

Stellenzulagen und Zulagen 

(Monatsbeträge in Euro) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 

Dem Grunde nach geregelt in   

Bundesbesoldungsordnung C  

V o r b e m e r k u n g e n   

Nummer 2b 77,62 

Nummer 3 

Die Zulage beträgt 12,5 v. H. des Endgrundge-
halts oder, bei festen Ge-
hältern, des Grundgehalts 
der Besoldungsgruppe*) 

für Beamte der Besoldungsgruppe(n)  

C 1 A 13 

C 2 A 15 

C 3 und C 4 B 3 

Nummer 5  

wenn ein Amt ausgeübt wird  

der Besoldungsgruppe R 1 205,54 

der Besoldungsgruppe R 2 230,08 

Besoldungsgruppe Fußnote  
C 2 1 104,32 
 
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I 

S. 3091). 
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Anlage 8 
 
Gültig ab 1. April 2011 

Amtszulagen und Stellenzulagen nach Anlage 1 zum NBesG 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Dem Grunde nach geregelt in   

Besoldungsgruppe Fußnote  

A 9 1 248,20 

A 10  3 115,29 

A 12  2 66,68 

A 12  3 144,16 

A 13  2 172,93 

A 13  5 81,35 

A 13  7 144,16 

A 13  8 47,27 

A 14  1 47,27 

A 14  3 172,93 

A 15  3 172,93 

A 10 Anhang 2 115,29 

A 10 Anhang  3 113,00 

A 12 Anhang  1 66,68 

A 13 Anhang  1 115,29 

A 16 Anhang   1 193,40 

B 9  1 709,78 
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Anlage 13 
 
Gültig ab 1. April 2011 

 
Mehrarbeitsvergütung 

(Beträge in Euro) 
 

§ 4 Abs. 1 MVergV 

Besoldungsgruppen  

A 2 bis A 4 10,86 
A 5 bis A 8 12,82 
A 9 bis A 12 17,60 
A 13 bis A 16 24,27 

§ 4 Abs. 3 MVergV 

Nummer 1 16,37 
Nummer 2 20,30 
Nummer 3 24,09 
Nummern 4 und 5 28,15“.

 

 

Artikel 3 

Weitere Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 

Die Anlagen 2 bis 13 (zu § 12 Abs. 1) des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes in der 
Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 2 dieses Ge-
setzes, erhalten folgende Fassung: 
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Gültig ab 1. Januar 2012 

2. Besoldungsordnung B 
 
 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besoldungsgruppe 

B 1 5 495,67

B 2 6 386,94

B 3 6 764,23

B 4 7 159,44

B 5 7 612,82

B 6 8 040,96

B 7 8 457,45

B 8 8 891,52

B 9 9 337,50

B 10 10 994,64

 
 
 
 
 
Gültig ab 1. Januar 2012 

3. Besoldungsordnung W 
 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besoldungs-
gruppe 

W 1 W 2 W 3 

 3 819,99 4 358,20 5 283,84 
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Anlage 4 
 

Gültig ab 1. Januar 2012 

Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Einstiegsamt, in das die Beamtin oder der Beamte im Vorberei-
tungsdienst nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittel-
bar eintritt 

Grundbetrag 

A 2 bis A 4 814,87 

A 5 bis A 8 935,53 

A 9 bis A 11 989,48 

A 12 1 129,14 

A 13 1 160,91 

A 13 + Zulage   

(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B)   

oder R 1 1 195,81 
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Anlage 5 
 

Gültig ab 1. Januar 2012 

Familienzuschlag 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Stufe 1 
(§ 40 Abs. 1 BBesG) 

Stufe 2 
(§ 40 Abs. 2 BBesG) 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 111,34 211,33 

übrige Besoldungsgruppen 116,92 216,91 
 
 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  

für das zweite zu berücksichtigende Kind um 99,99 Euro, 

für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 256,05 Euro. 

 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besol-

dungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,  

in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und 

in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro. 

 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungs-

gruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
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Anlage 6 
 

Gültig ab 1. Januar 2012 

 
Amtszulagen und allgemeine Stellenzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Amtszulagen 

Dem Grunde nach geregelt in   

Bundesbesoldungsordnungen A und B  

V o r b e m e r k u n g e n   

Nummer 21 197,07 
Besoldungsgruppe Fußnote   
A 2 1 33,97 
 3 62,65 
A 3 1, 5 62,65 
 2 33,97 
 7 31,65 
A 4 1, 4 62,65 
 2 33,97 
 5 6,82 
A 5 3 33,97 
 4, 6 62,65 
A 6 6 33,97 
A 7 2 42,17 
 5 50 v. H. des jeweiligen Un-

terschiedsbetrages zum 
Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 8 

A 8 2 54,35 
A 9 2, 3, 6 252,92 
A 12 7, 8 146,90 
A 13 6 117,48 
 7 176,22 

11, 12, 13 257,02 
A 14 5 176,22 
A 15 7 176,22 
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Dem Grunde nach geregelt in   

Bundesbesoldungsordnung R  
 

Besoldungsgruppe Fußnote  
R 1 1, 2 194,82 
R 2 3 bis 8, 10 194,82 
R 3 3 194,82 
 
Allgemeine Stellenzulage 
 
Dem Grunde nach geregelt in  

Bundesbesoldungsordnungen A und B  

V o r b e m e r k u n g e n   

Nummer 27  

Absatz 1  

Buchstabe a  

Doppelbuchstabe aa 18,19 

Doppelbuchstabe bb 71,16 

Buchstabe b 79,09 

Buchstabe c 79,09 

Absatz 2  

Buchstabe a  

Doppelbuchstabe bb 52,99 

Buchstabe b und c 79,09 
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Anlage 7 
 

Gültig ab 1. Januar 2012 

Stellenzulagen und Zulagen 

(Monatsbeträge in Euro) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 

Dem Grunde nach geregelt in   

Bundesbesoldungsordnung C  

V o r b e m e r k u n g e n   

Nummer 2b 79,09 

Nummer 3 

Die Zulage beträgt 12,5 v. H. des Endgrundge-
halts oder, bei festen Ge-
hältern, des Grundgehalts 
der Besoldungsgruppe*) 

für Beamte der Besoldungsgruppe(n)  

C 1 A 13 

C 2 A 15 

C 3 und C 4 B 3 

Nummer 5  

wenn ein Amt ausgeübt wird  

der Besoldungsgruppe R 1 205,54 

der Besoldungsgruppe R 2 230,08 

Besoldungsgruppe Fußnote  
C 2 1 104,32 
 
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I 

S. 3091). 
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Anlage 8 
 
Gültig ab 1. Januar 2012 

Amtszulagen und Stellenzulagen nach Anlage 1 zum NBesG 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Dem Grunde nach geregelt in   

Besoldungsgruppe Fußnote  

A 9 1 252,92 

A 10  3 117,48 

A 12  2 67,95 

A 12  3 146,90 

A 13  2 176,22 

A 13  5 82,90 

A 13  7 146,90 

A 13  8 47,27 

A 14  1 47,27 

A 14  3 176,22 

A 15  3 176,22 

A 10 Anhang 2 117,48 

A 10 Anhang  3 115,15 

A 12 Anhang  1 67,95 

A 13 Anhang  1 117,48 

A 16 Anhang 1 197,07 

B 9  1 723,27 
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Anlage 13 
 

Gültig ab 1. Januar 2012 

 
Mehrarbeitsvergütung 

(Beträge in Euro) 
 

§ 4 Abs. 1 MVergV 

Besoldungsgruppen  

A 2 bis A 4 11,07 
A 5 bis A 8 13,06 
A 9 bis A 12 17,93 
A 13 bis A 16 24,73 

§ 4 Abs. 3 MVergV 

Nummer 1 16,68 
Nummer 2 20,69 
Nummer 3 24,55 
Nummern 4 und 5 28,68“.

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 
1Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2011 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 

3 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

 

 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Anlass und Ziel des Gesetzes 

Die Dienst- und Versorgungsbezüge sind zuletzt mit Wirkung vom 1. März 2010 durch das 
Niedersächsische Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in 
den Jahren 2009 und 2010 vom 14. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 203) erhöht worden. 

Angesichts des Ergebnisses der Tarifverhandlungen für die Länder gemäß Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder ist für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter sowie 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger eine zeit- und inhaltsgleiche Anpas-
sung an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse durch 
eine entsprechende Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge vorgesehen. 
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2. Haushaltsmäßige Auswirkungen 

– Für das Jahr 2011 beträgt die Haushaltsbelastung rund 140,8 Mio. Euro. Im Haushaltsplan 
2011 sind hierfür Mittel im erforderlichen Umfang veranschlagt. 

– Für das Jahr 2012 beträgt die Haushaltsbelastung einschließlich der Folgewirkung der li-
nearen Anpassung aus 2011 rund 294,1 Mio. Euro. Die erforderlichen Mittel sind bei der 
Aufstellung des Haushaltsplans 2012 zu berücksichtigen. 

Die Haushaltsbelastungen wirken jeweils für die Folgejahre fort. 

3. Ergebnis der Verbandsbeteiligung 

Der Gesetzentwurf ist durch Beschluss der Landesregierung vom 12. April 2011 zur Ver-
bandsbeteiligung gemäß § 96 des Niedersächsischen Beamtengesetzes freigegeben worden. 

Der Niedersächsische Richterbund und die niedersächsischen Landesverbände des Bundes 
Deutscher Kriminalbeamter und des Deutschen Hochschulverbandes haben den Gesetzent-
wurf begrüßt oder von einer Stellungnahme abgesehen. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund - Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt - 
(DGB) hat den Gesetzentwurf ebenfalls begrüßt und darüber hinaus nachstehende Forderun-
gen erhoben: 

a) Erhöhung der Feuerwehrzulage um 25 Euro,  

b) Erhöhung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten im Polizeibereich,  

c) Wiederherstellung der Ruhegehaltfähigkeit von Feuerwehr- und Polizeizulagen,  

d) Wiedereinführung der Altersermäßigungen für Lehrkräfte sowie  

e) Wiedereinführung des Weihnachtgeldes. 

Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion (NBB) hat die im Gesetzentwurf vorgese-
hene Übertragung des Tarifergebnisses auch begrüßt und zusätzlich gefordert: 

a) einen nennenswerten Einstieg in den Abbau des Jahreseinkommensrückstandes von 
8 v. H. (im Zusammenhang mit der weitgehenden Streichung der Sonderzahlung und der 
hierzu noch ausstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts),  

b) Prüfung einer evtl. Erhöhung von Erschwerniszulagen in den Bereichen Küsten-
schutz/Straßenwärter,  

c) Ausbringung von Leistungsprämien und -zulagen sowie  

d) Vorgriffszahlung mit den Juni-Bezügen. 

Die von Seiten des DGB und des NBB erhobenen zusätzlichen Forderungen sind in der Ver-
gangenheit bereits in mehreren Gesprächen erörtert und aus besoldungsfachlichen sowie 
haushaltswirtschaftlichen Gründen abgelehnt worden. Sie können daher auch nicht im Rahmen 
dieses Gesetzentwurfs zur Übertragung der Tarifeinigung für den Besoldungs- und Versor-
gungsempfängerbereich berücksichtigt werden. 

4. Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung 

Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung sind nicht er-
kennbar. 

5. Auswirkungen auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Auswirkungen auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern sind nicht 
erkennbar. 
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6. Auswirkungen auf Familien 

Auswirkungen auf Familien sind nicht erkennbar. 

 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Niedersächsisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012): 

Zu § 1: 

§ 1 regelt die Bezügeanpassung für das Jahr 2011. 

Die Detailregelungen der Absätze 1 bis 3 orientieren sich an der letzten Besoldungs- und Versor-
gungsanpassung durch das Niedersächsische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 
2009/2010.  

Der in Absatz 2 auf 1,28 v. H. verminderte Anpassungssatz für den Auslandszuschlag und den 
Auslandskinderzuschlag (= 85 v. H. von 1,5 v. H.) entspricht der Verfahrensweise bei den letzten 
besoldungsrechtlichen Anpassungen dieser Zuschläge; hierbei wird pauschalierend berücksichtigt, 
dass Auslandsdienstbezüge auch immaterielle Belastungen abgelten und steuerfreie Bezügeteile 
enthalten. 

Der in Absatz 3 Satz 3 enthaltene Vomhundertsatz (1,4 v. H.) gibt den durchschnittlichen Satz der 
allgemeinen Erhöhung der Dienstbezüge wieder.  

Zu § 2: 

Die Absätze 1 bis 5 regeln die Höhe und Anspruchsvoraussetzungen für eine dem Tarifergebnis 
entsprechende Einmalzahlung für die Empfängerinnen und Empfänger von Dienst- und Anwärter-
bezügen sowie von Unterhaltsbeihilfen. 

Die Absätze 6 bis 8 regeln die Höhe und Anspruchsvoraussetzungen für die Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfängern zu gewährende Einmalzahlung. 

Zu § 3: 

In Absatz 1 wird die für das Jahr 2012 vorgesehene lineare Bezügeanpassung durch Verweisungen 
auf § 1 geregelt. Durch Satz 2 werden - entsprechend dem Tarifabschluss - die Grundgehaltsätze 
um weitere 17 Euro und die Anwärtergrundbeträge um weitere 6 Euro erhöht. Der in Satz 3 enthal-
tene Vomhundertsatz (1,8 v. H.) gibt den durchschnittlichen Satz der allgemeinen Erhöhung der 
Dienstbezüge wieder.  

Absatz 2 beinhaltet den auf 1,62 v. H. verminderten Anpassungssatz für den Auslandszuschlag und 
den Auslandskinderzuschlag (= 85 v. H. von 1,9 v. H.). 

Zu § 4: 

Hierdurch wird den Mitgliedern der Landesregierung, den ehemaligen Mitgliedern der Landesregie-
rung und ihren Hinterbliebenen eine Einmalzahlung in entsprechender Anwendung der für die Be-
amtinnen, Beamten, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger geltenden Regelun-
gen gewährt. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes): 

Hierdurch werden die ab 1. April 2011 gültigen Besoldungstabellen Bestandteil des Niedersächsi-
schen Besoldungsgesetzes und ersetzen die bisherigen Anlagen 2 bis 13. 
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Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes): 

Hierdurch werden die ab 1. Januar 2012 gültigen Besoldungstabellen Bestandteil des Niedersäch-
sischen Besoldungsgesetzes und ersetzen die ab 1. April 2011 gültigen Anlagen 2 bis 13. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten): 

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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